
Dachstockbrände: Wie man sie verhütet

Entrümpeln verhindert Feuer im Dach
Frühjahr 2000 in einem Nordost-
schweizerstädtchen: Am frühen
Morgen bemerken Anwohner,
dass Rauch aus einem Dach-
stock im Zentrum der Altstadt
dringt. Sieben Minuten später ist
die Feuerwehr mit ihrem Erstein-
satzelement vor Ort - doch schon
während der Anfahrt sehen
Einsatzkräfte wie sich die Rauch-
säule sekundenschnell vergrös-
sert, und als die ersten Leitungen
gelegt sind, schlagen meterhohe
Flammen aus dem Dachstock. 

sfv. Die Nutzung des Dachstocks ist
in der Regel sehr unterschiedlich. In
älteren Objekten dient er oftmals als
Estrich und somit als Stauraum für
die unterschiedlichsten Materialien.
Im Rahmen von Umbauten lässt sich
der Dachstock in attraktiven Wohn-
raum umwandeln. Bei Neubauten
wird dieser ausnutzungsprivilegierte
Bereich meistens als Wohnfläche ge-
nutzt.

Aus brandschutztechnischer Sicht
sind Dachstöcke in älteren Objekten
auf Grund ihrer nichtmassiven Bau-
weise und der eingeschränkten oder
erschwerten Zugänglichkeit proble-
matisch. Sofern der Dachstock als
Estrich dient, wird er oft als «Gerüm-
pelkammer» genutzt. Häufig wird je-
der Winkel bis unter das Dach voll-
gestopft. Gefährlich wird es, wenn
brennbares Material direkt neben
der Kaminanlage oder einem Abluft-
kanal aufgestapelt wird. Durch die
Wärmeübertragung kann eine solche
Situation zu einem Brand auswach-
sen. Brandschutzbehörden raten des-
halb dringend dazu, brennbares Ma-
terial in einem sicheren Abstand zu
wärme- oder lufttechnischen Anla-
gen aufzubewahren. Zudem emp-
fiehlt es sich, in regelmässigen Ab-

ständen eine Entrümpelung durch-
zuführen. Dadurch wird je nach Um-
fang der Räumung die Brandbelas-
tung reduziert. Netter Nebeneffekt
für die Bewohner: man verschafft
sich einen Überblick über seine treu
gehegten «Kostbarkeiten», oder aber
stellt nach einer Entrümpelung freu-
destrahlend fest, welches grosse
Platzangebot die Entsorgung des ei-
gentlich nutzlosen «Ramschs» mit
sich gebracht hat.

Beim nachträglichen Umbau eines
Dachstocks in Wohnraum ist aus ei-
genem Interesse darauf zu achten,
dass die Zugänglichkeit zufrieden-
stellend gelöst wird. Vor allem da, wo
der Aufgang die einzige Fluchtmög-
lichkeit darstellt, ist aus Gründen des

Personenschutzes diesem Bereich die
notwendige Aufmerksamkeit zu
schenken.

Wundertüte Dachstock
Im Schadenfall ist die Feuerwehr

bei Dachstockbränden oft mit ver-
schiedenen Problemen konfrontiert.
Im Vordergrund steht die Personen-
rettung aus der Wohnung, die meist
unter Atemschutz nur via Treppen-
anlage möglich ist. Bei zusammen-
gebauten Gebäuden besteht die Ge-
fahr eines Brandübergriffs auf das
Nachbarobjekt. Da die Dachhaut ei-
ne dichte Hülle darstellt, besteht die
Gefahr eines Hitzestaus. Dieser wie-
derum kann vielfach nur durch das
Öffnen der Dachkonstruktion elimi-
niert werden. Auch der möglichen
Brandausbreitung durch die Lüf-
tungsleitungen ist Beachtung zu
schenken. Die durch die Hitzeein-
wirkung herunterfallende Dachein-
deckung sowie der Ausfall von tra-
genden Bauteilen stellt ebenfalls ei-
ne Gefahr dar. Bei Interventionen
von aussen erschweren Dachaufbau-
ten wie elektrische Leitungen, An-
tennen und Kamine die Arbeit der
Feuerwehr.

Grosse Bedeutung kommt bei
Dachstockbränden dem Einsatz der
Wärmebildkamera zu. Mit deren 
Einsatz lassen sich Glutnester in den
Gebäudekonstruktionen leicht fest-
stellen und effizient bekämpfen. 
Sofern es die Situation erlaubt, wird
der Einsatz des Belüftungsgerätes als
Rauch- und Wärmeabzug angeord-
net. Und wenns mal passiert, dann
hält sich die Feuerwehr aber auch an
den Grundsatz, der da heisst: Folge-
schäden vermeiden. Um den Wasser-
schaden im Gebäude in Grenzen zu
halten, setzen die Feuerwehrleute
Löschwasser sehr gezielt ein oder sie
verwenden Schaum als Löschmittel.

Besteuerung in der Schweiz: Steuerbelastung der natürlichen Personen 2001

Marginalbelastung «schenkt ein»
In den meisten Kantonen
wurden im vergangenen Jahr 
die Steuergesetze geändert. 
20 Kantone wechselten zur
einjährigen Gegenwartsbesteue-
rung. Die Tendenz zu tieferen
Steuerfüssen auf kommunaler
und teilweise auch auf kantona-
ler Ebene setzte sich 2001 fort.

E.R. Die mittlere gewogene Belas-
tung des Bruttoarbeitseinkommens
durch Kantons-, Gemeinde- und Kir-
chensteuern ermässigte sich im
schweizerischen Durchschnitt ge-
genüber dem Vorjahr. Bei Ledigen
sank sie relativ bescheiden: bei
100000 Franken Einkommen bei-
spielsweise von 14,82 auf 14,55 Pro-
zent.

Familien stärker entlastet
Spürbarer ist die Steuerentlastung

bei Verheirateten mit zwei Kindern.
Dort betragen die entsprechenden
Werte 9,69 und 8,70 Prozent. Vom
Rückgang der Belastung der Er-
werbseinkommen haben die tieferen
Einkommen im Durchschnitt über-
proportional profitiert. Am grosszü-
gigsten entlastet haben die Kantone
Zug und Schwyz. Gestiegen ist die
Belastung des Arbeitseinkommens
im Kanton Uri. Überdurchschnittlich

belastet wird das Arbeitseinkommen
vor allem der Ledigen im Welsch-
land. Allerdings werden in Genf Fa-
milien mit niedrigem Verdienst etwa
fünfzig Mal weniger als der schwei-
zerische Durchschnitt belastet. Auch
im Tessin und Waadtland werden Fa-
milien mit tiefem Einkommen stark
geschont. Mit Abstand am wenigsten
beschnitten wird das Arbeitsein-
kommen im Kanton Zug. Bei Fami-
lieneinkommen beträgt die Belas-
tung des Arbeitsverdienstes weniger
als die Hälfte des schweizerischen
Mittels.

Entlastung tiefer Einkommen
Die steuerliche Belastung des Ar-

beitseinkommens ging in den ver-
gangenen fünf Jahren zurück –
hauptsächlich bei den tiefen Ein-
kommen. Substanziell durchgehend
entlastet wurden die Steuerpflichti-
gen im Zeitraum 1996 bis 2001 in
Schwyz, Zug, Appenzell, Genf und
Bellinzona. In der untersten der er-
fassten Einkommensklassen haben
auch Bern, St. Gallen und Aarau die
Steuerschraube spürbar gelockert.

Im Gegensatz zur Mittelfristperi-
ode hat sich im Zehnjahresvergleich
1991/2001 die Belastung eines real
unveränderten Arbeitseinkommens
im Durchschnitt sämtlicher Kantons-
hauptorte vergrössert. In 19 Kan-
tonshauptorten hat die Steuerlast
beispielsweise im mittleren Einkom-

mensbereich von 93 000 Franken zu-
genommen. Im Mittel aller Kantons-
hauptorte beträgt der Anstieg rund
fünf Prozent. Die direkte Bundes-
steuer verzeichnet ausser in den ho-
hen Einkommensklassen eine tiefe-
re Belastung.

Progression rupft Mittelstand
Die so genannte Marginal- oder

Grenzsteuerbelastung zeigt das Aus-
mass der Steuerprogression. Sie gibt
an, wie viel der Fiskus von einem
Mehreinkommen abschöpft. Die ge-
samte Marginalbelastung des Brut-
toarbeitseinkommens eines Ledigen
durch Kantons-, Gemeinde- und Kir-
chensteuern änderte sich 2001 im
Durchschnitt der Kantonshauptorte
insgesamt relativ wenig. Acht kanto-
nale Hauptorte verzeichnen eine
durchgehende Abnahme der Grenz-
steuerlast, in neun blieb diese in der
Mehrheit der einzelnen Einkom-
mensintervalle unverändert oder
ging zurück. In den übrigen Kan-
tonskapitalen lag die Marginalbelas-
tung durchgehend oder auf der
Mehrzahl der Einkommensstufen
höher als im Vorjahr.

Vermag ein Lediger sein Arbeits-
einkommen von 40000 auf 50000
Franken zu steigern, so muss er
einschliesslich direkte Bundessteuer
gegen einen Fünftel des Mehrver-
dienstes dem Staat abliefern. Auf der
Stufe 100000/150000 Franken sind

es 30 Prozent. Bei der Steuerpro-
gression bestehen erhebliche Unter-
schiede. Relativ steil verläuft sie in
der Einkommenszone 40000 bis
150000 Franken in Sitten, Zürich
und Delsberg, vergleichsweise flach
dagegen in Lausanne, Basel und Sar-
nen.

Vermögenssteuer weniger
happig

Die mittlere gewogene Belastung
des Reinvermögens eines Verheira-
teten ohne Kinder durch Kantons-,
Gemeinde- und Kirchensteuern ging
2001 im Landesmittel spürbar
zurück. In der Vermögensklasse
100000 Franken hat sich die durch-
schnittliche Belastung auf 0,45 Pro-
mille fast halbiert. So verzichten ab
2001 neu Glarus und Aargau auf die
Besteuerung von Vermögen dieser
Grössenordnung. Im Aargau, in Zug
und im Tessin fallen neu auch Ver-
mögen von 150000 Franken in die
Freigrenze. Mit höherem Vermögen
nimmt die Entlastung relativ ab. Bei
600000 Franken etwa beträgt sie im
schweizerischen Mittel 0,27 Promille
(auf 3,47 Promille), bei 2 Mio. Fran-
ken noch 0,2 Promille (auf 5,11 Pro-
mille). Günstig schneiden im Ver-
gleich zum schweizerischen Belas-
tungsmittel vor allem die Kantone
Zug, Zürich, Nidwalden und Schwyz
ab. Vom Fiskus deutlich überdurch-
schnittlich herangezogen werden

Vermögen dagegen in den welschen
Kantonen, ferner in Luzern, Bern,
Basel-Stadt, Thurgau und St.Gallen.

Spitzenduo Zug und Schwyz
Der Totalindex (er umfasst Ledige,

Verheiratete ohne und mit zwei Kin-
dern sowie Rentner) der Einkom-
mens- und Vermögensbelastung
durch Kantons-, Gemeinde- und Kir-
chensteuern gibt Auskunft über die
Rangfolge der steuerlichen Attrakti-
vität der Kantone. Unangefochten an
der Spitze steht mit bloss 49,6 Pro-
zent des schweizerischen Belas-
tungsmittels der Kanton Zug. Es fol-
gen Schwyz und Nidwalden.

Problem noch nicht gelöst
Das Problem der Steuerprogres-

sion bleibt kaum gelöst. Vor allem
Mehrverdienste im mittleren Ein-
kommensbereich werden durch die
Marginalbelastung übermässig ge-
schmälert. Hinzu kommen noch die
Belastungen aus Zwangsabgaben
wie die Beiträge an die AHV, die ob-
ligatorische Pensionskasse sowie die
Krankenkassenprämien. Letztlich
entspricht das verfügbare Einkom-
men bei weitem nicht mehr dem,
was mit dem Lohn verdient wird. Da-
durch werden Arbeitnehmer und
Selbständigerwerbende wirtschaft-
lich demotiviert.

Auch die Vermögenssteuer
schenkt in zahlreichen Kantonen

trotz einer Belastungsmilderung
immer noch ein. Besonders
drückend ist diese Abgabe, wenn
das Vermögen keine oder nur be-
scheidene Erträge abwirft. In sol-
chen Fällen greift die Vermögens-
steuer die Substanz an. Sie wirkt
damit prozyklisch und trägt zur
Verstärkung des konjunkturellen
Abschwungs bei. Die meisten an-
deren Länder erheben keine Ver-
mögenssteuer.
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TIPPS

- Estrich periodisch entrümpeln
- Brennbares Material in sicherer

Distanz zum Kamin und zu
Abluftkanälen aufbewahren.

- Das Vorhandensein einer Lösch-
decke oder eines Handfeuerlö-
schers ist sinnvoll.

- Bei Brandausbruch vorgehen 
nach dem Schema: 
• Feuerwehr über Telefon 118

alarmieren 
• Personen retten
• Fenster und Türen schliessen
• Löschversuch durchführen
• Feuerwehr einweisen.

SCHÜTZEN – RETTEN -
HELFEN! 

365 TAGE IM JAHR –
RUND UM DIE UHR!

sfv. Als Ersteinsatzelemente bekämp-
fen die Feuerwehren Schadenereig-
nisse jeder Art. Die eigentliche
Brandbekämpfung macht aber heute
nicht mehr den Hauptanteil der
Einsätze aus. Immer mehr im Vorder-
grund stehen Rettungseinsätze,
technische Hilfeleistungen und der
Kampf gegen Elementarereignisse
wie Hochwasser, Unwetter oder
Stürme. Zu den Aufgaben der
Feuerwehren gehören überdies die
Bereiche Öl-, Chemie- und Strahlen-
wehr. Oberstes Ziel eines jeden
Feuerwehreinsatzes ist die Rettung
von Personen und Tieren sowie von
Sachwerten. Als zweites Ziel sind die
Ereignisse in ihrem Ausmass einzu-
grenzen und möglichst rasch zu
neutralisieren. Auf das Beispiel
Brandbekämpfung ausgerichtet
heisst der entsprechende Merksatz:
Retten – Halten – Löschen – Um-
weltschäden vermeiden.

Ein Dachstockbrand kann sich vor allem in älteren Objekten in Sekundenschnelle ausbreiten.

Am Tag danach: Spezialisten auf der Suche nach der Brandursache.
Bilder: sfv

FAKTEN

a Steuergesetze: 20 Kantone
wechselten zur einjährigen Gegen-
wartsbesteuerung.

a Belastung: Sank bei Ledigen
relativ bescheiden; spürbar ist die
Entlastung bei Verheirateten mit zwei
Kindern.

a Vergleich: Die steuerliche
Belastung des Arbeitseinkommens
ging in den vergangenen fünf Jahren
hauptsächlich bei den tiefen Einkom-
men zurück.

a Immer teurer: Im Zehnjahres-
vergleich 1991/2001 hat sich die
Belastung eines real unveränderten
Arbeitseinkommens vergrössert.


